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Huhu,

deine Rechnung zum Elterngeld passt soweit, wenn du Basis-EG beziehst.

Vorteile von Teilzeit in Elternzeit sind z.B. dass du weniger als 50% arbeiten kannst und einen
Zuschuss zur PKV (31 Euro) bekommst.

Deine Probezeit läuft in EZ ohne Teilzeitarbeit nicht weiter, dh die Zeit wird angehängt, bei TZ
läuft sie (anteilig? Je nach Höhe der Teilzeit glaube ich) weiter und du kannst ja auch Revisionen
zeigen.

Gilt für NRW und ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit 

Eine Anmerkung noch: du verlierst bei EZ über 1 Jahr Anspruch auf Rückkehr an deine
Stammschule - angeblich kann immer jeder zurückkehren, der möchte, aber in NRW weiß man
aktuell ja nie, was sich die Bezirksregierungen überlegen…
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